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Desinfektionsmittel 

 
 
 

Bitte beachten Sie: Desinfektionsmittel sind Gefahrstoffe im Sinne der Gefahrstoffverordnung. 

Produktkennzeichnung: 

 

 

 

Die Hinweise zu dem Produkt sind unbedingt zu beachten. 

  



Darüber hinaus müssen weitere Hinweise befolgt werden: 

• Desinfektionsmittel dürfen niemals in Trinkgefäße oder Flaschen, die mit Trinkflaschen 

verwechselt werden können, abgefüllt werden. 

• Die Aufbewahrungsgefäße und die Spenderflaschen müssen eindeutig gekennzeichnet sein, 

der Inhalt ist genau zu benennen. 

• Desinfektionsmittel verschiedener Produktart dürfen nicht miteinander gemischt werden. 

• Die Flächendesinfektion mittels Spender soll so erfolgen, dass das Mittel in ein Tuch (z.B. ein 

Papierhandtuch) gesprüht wird und dann die zu behandelnde Fläche abgewischt wird. 

• Das Mittel darf nicht frei in den Raum gesprüht werden, die Mitarbeiter sollen den Sprühnebel 

nicht einatmen. 

• Bei der Verwendung des Mittels möglichst den Raum lüften. 

• Als Erste-Hilfe-Maßnahme bei einer Aufnahme über die Augen sollen die Augen gründlich mit 

Wasser ausgespült werden, eine ärztliche Versorgung ist notwendig. 

Die Spenderflaschen für die Desinfektionsmittel werden bis auf weiteres von den Kollegen aus den 

Liegenschaften nachgefüllt. Zug um Zug werden wir bei dieser Gelegenheit auch die Kennzeichnung 

der Flaschen ergänzen. Sie finden dann die Angabe des verwendeten Produkt - Ethylalkohol - und die 

Warnzeichen (Flamme = leicht entzündlich, Ausrufezeichen = Reizwirkung auf die Atemwege, 

augenreizend) 

  

auf den Spenderflaschen. Wir bitten Sie, auch auf die Hinweisschilder in den Kopierräumen zu achten 

und mit den Desinfektionsmitteln vorsichtig umzugehen. 

 

 

 

Mund-Nasenschutz-Maske 

 

Sollten Sie aufgrund des Maßnahmenkonzeptes gezwungen sein, eine Ersatz-Mund-Nasenschutz-

Maske zu kaufen, werden Ihnen diese Kosten durch das Finanzreferat erstattet.  

 

 

 

Betriebsarzt 

 
 

Der Betriebsarzt der BBAW, Herr Vladimir Dorn, ist am 17.11. und am 8.12. im Gebäude Jägerstraße 
tätig. Wenn Sie einen Termin wünschen, wenden Sie sich bitte an Frau Fünfstück. Dringende Anliegen 

können Sie Herrn Dorn auch direkt, über v.dorn@medisafe.dispo-tf.de vortragen. 

 

 

Ansprechpartner: Liegenschaftsverwaltung 


